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INHALT 

OPERATIONELLER KONTEXT / PHYSISCHE DURCHFÜHRUNG 2 

VERWALTUNG UND BEGLEITUNG DES PROGRAMMS 5 

FINANZIELLE DURCHFÜHRUNG 15 

BEWERTUNGEN 28 

KONTROLLTÄTIGKEITEN 29 

A. OPERATIONELLER KONTEXT ! PHYSISCHE DURCHFÜHRUNG 

1. Entwicklungen wirtschaftlicher, sozialer, politischer, rechtlicher bzw. legislativer Art 
während der Programmlaufzeit im Programmgebiet (Punkt 5 der „Final Report Checklist")  

Fördergebiet 

Als Programmgebiet waren in Bayern die Landkreise Freyung-Grafenau, Passau, Rottal-Inn, 
Altötting, Traunstein, Berchtesgadener Land, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-
Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Ostallgäu, Oberallgäu und Lindau sowie die 
kreisfreien Städte Passau, Rosenheim, Kaufbeuren und Kempten definiert. In Österreich 
umfasste das Programmgebiet die NUTS-III Regionen Bludenz-Bregenzerwald und Rheintal 
Bodensee im Bundesland Vorarlberg, das Außerfem, das Tiroler Oberland, die Region 
Innsbruck Stadt/Land, und das Tiroler Unterland im Bundesland Tirol, die Region Pinzgau-
Pongau, Salzburg Stadt und Umgebung im Bundesland Salzburg sowie das Innviertel und 
Mühlviertel in Oberösterreich. 

Bevölkerungsentwicklung 

Im Zeitraum 1991-1998 verzeichnete das Programmgebiet insgesamt einen 
Bevölkerungszuwachs, wobei jedoch das Bevölkerungswachstum in den westlichen und 
östlichen Regionen — insbesondere in den schwäbischen, Vorarlberger und 
oberösterreichischen Regionen sowie im Landkreis Freyung-Grafenau — weniger dynamisch 
verlaufen ist als in den zentraler gelegenen Regionen. Das größte Bevölkerungswachstum 
verzeichneten im angegebenen Zeitraum der Landkreis Rosenheim, die Regionen Tirols (mit 
Ausnahme der Region Innsbruck) und Salzburgs mit Werten zwischen 9,5% und 6,1% sowie 
in weiterer Reihenfolge die Landkreise Altötting, Bad Tölz-Wolfratshausen, Rottal-Inn, Passau 
und Traunstein. Die Werte in Oberbayern sind allerdings auch auf den vergleichsweise hohen 
Anteil an Zweitwohnsitzen zurückzuführen. Auf Gemeindeebene lässt sich die 
Bevölkerungsentwicklung regional weiter differenzieren. Beispielsweise ist in einigen 
oberösterreichischen Gemeinden an der Grenze zu Niederbayern und Tschechien im 
Zeitraum 1981-1997 ein Bevölkerungsrückgang um bis zu 20% zu verzeichnen. 
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A. OPERATIONELLER KONTEXT / PHYSISCHE DURCHFÜHRUNG  

1. Entwicklungen wirtschaftlicher, sozialer, politischer, rechtlicher bzw. legislativer Art 

während der Programmlaufzeit im Programmgebiet (Punkt 5 der „Final Report Checklist")  

Fördergebiet 

Als Programmgebiet waren in Bayern die Landkreise Freyung-Grafenau, Passau, Rottal-Inn, 

Altötting, Traunstein, Berchtesgadener Land, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-

VVolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Ostallgäu, Oberallgäu und Lindau sowie die 

kreisfreien Städte Passau, Rosenheim, Kaufbeuren und Kempten definiert. In Österreich 

umfasste das Programmgebiet die NUTS-III Regionen Bludenz-Bregenzerwald und Rheintal 

Bodensee im Bundesland Vorarlberg, das Außerfern, das Tiroler Oberland, die Region 

Innsbruck Stadt/Land, und das Tiroler Unterland im Bundesland Tirol, die Region Pinzgau-

Pongau, Salzburg Stadt und Umgebung im Bundesland Salzburg sowie das Innviertel und 

Mühlviertel in Oberösterreich. 

Bevölkerungsentwicklung 

Im Zeitraum 1991-1998 verzeichnete das Programmgebiet insgesamt einen 

Bevölkerungszuwachs, wobei jedoch das Bevölkerungswachstum in den westlichen und 

östlichen Regionen — insbesondere in den schwäbischen, Vorarlberger und 

oberösterreichischen Regionen sowie im Landkreis Freyung-Grafenau — weniger dynamisch 

verlaufen ist als in den zentraler gelegenen Regionen. Das größte Bevölkerungswachstum 

verzeichneten im angegebenen Zeitraum der Landkreis Rosenheim, die Regionen Tirols (mit 

Ausnahme der Region Innsbruck) und Salzburgs mit Werten zwischen 9,5% und 6,1% sowie 

in weiterer Reihenfolge die Landkreise Altötting, Bad Tölz-Wolfratshausen, Rottal-Inn, Passau 

und Traunstein. Die Werte in Oberbayern sind allerdings auch auf den vergleichsweise hohen 

Anteil an Zweitwohnsitzen zurückzuführen. Auf Gemeindeebene lässt sich die 

Bevölkerungsentwicklung regional weiter differenzieren. Beispielsweise ist in einigen 

oberösterreichischen Gemeinden an der Grenze zu Niederbayern und Tschechien im 

Zeitraum 1981-1997 ein Bevölkerungsrückgang um bis zu 20% zu verzeichnen. 

Endversion vom 19.8.2002 2 



Schlussbericht INTERREG IIA BV-0 Berichtszeitraum: 01/01/1995 - 31/12/2001 

Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsentwicklung 

Die Wirtschaftsstruktur blieb im Programmzeitraum weitgehend unverändert. In den 
oberösterreichischen sowie im Pinzgau-Pongau ist der Anteil der Beschäftigten in der Land-

und Forstwirtschaft mit 7 — 13% relativ hoch, der sekundäre Sektor verlor zu Lasten des 
tertiären Sektors. In den anderen österreichischen Regionen dominiert der tertiäre Sektor mit 
Anteilen von über 50% der Beschäftigten. Im bayerischen Teil des Programmgebiets 
dominiert ebenfalls der tertiäre Sektor mit einem Anteil von über 50% (höchste Anteile in 
Garmisch-Patenkirchen und Berchtesgadener Land mit rund 70%), gefolgt vom sekundären 
Sektor mit durchschnittlich 35%. 

Von überragender Bedeutung für die Wirtschaft sind in weiten Teilen des bayerisch-
österreichischen Grenzgebiets der Tourismus und die vor- und nachgelagerten 
VVirtschaftsbranchen. Dies lässt sich daran messen, dass 60% aller Nächtigungen 
Österreichs auf die Bundesländer Salzburg, Tirol und Vorarlberg entfallen. Und auch in den 
Regionen Oberösterreichs ist durch Nächtigungszuwächse eine steigende Bedeutung des 
Tourismus zu beobachten. Auch in Bayern trägt der Tourismus mit ca. 8% zum BIP bei 
(1998). Im Vergleich mit den anderen deutschen Bundesländern entfallen rund 67% der 
Übemachtungen in Betrieben ab neun Betten auf Bayern. 

Arbeitsmarkt 

Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im österreichischen Teil des Programmgebiets 
verlief regional unterschiedlich, wobei jedoch allgemein eine stabile Entwicklung bzw. leichte 
Zunahmen zu verzeichnen waren. Dies spiegeln auch die Zahlen zur Arbeitslosigkeit wieder, 
die insgesamt in den Bundesländem Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg innerhalb 

Österreichs am niedrigsten liegen (rund 4,5— 6,0%). 

Im bayerischen Teil war die Beschäftigungsentwicklung im Zeitraum 1995-1997 insgesamt 
rückläufig, mit regionalen Differenzierungen. Die Arbeitslosigkeit liegt im bayerischen 
Grenzgebiet mit rund 9 — 11% relativ hoch, wies jedoch leichte Rückgänge auf. 

Politische und administrative Rahmenbedingungen 

Die politischen und administrativen Rahmenbedingungen blieben sowohl auf bayerischer als 
auch auf österreichischer Seite während der gesamten Programmlaufzeit unverändert. 

Eine Stärkung erfuhr jedoch mit dem Start des Programms die regionale Ebene, die aufgrund 
der Gründung der bilateralen Euregios sowohl auf politischer als auch auf Ebene von 
Projekten zu vermehrter Kooperation gelangte. Bereits im Jahr 1994 entstand zwischen dem 
Bundesland Oberösterreich und Niederbayern die Euregio Bayerischer Wald/Böhmerwald 
sowie kurz später die Inn-Salzach-Euregio. Insbesondere diese beiden Euregios haben seit 
dem Start von INTERREG II A zwischen Bayern und Osterreich aktiv an der Umsetzung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mitgewirkt. In den folgenden Jahren gründeten sich 
die EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein sowie drei weitere kleinere Euregios 
zwischen Tiroler Regionen und Oberbayern. Im äußersten Westen übernahm die vorher 
bestehende Bodenseekonferenz verstärkt Agenden der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit im Rahmen von INTERREG. In Tirol haben sich im Programmzeitraum die 
regionalen Entwicklungsvereine in den Bezirken Reutte und Imst sowie die mittlerweile 
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Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsentwicklung 

Die Wirtschaftsstruktur blieb im Programmzeitraum weitgehend unverändert. In den 

oberösterreichischen sowie im Pinzgau-Pongau ist der Anteil der Beschäftigten in der Land-

und Forstwirtschaft mit 7 — 13% relativ hoch, der sekundäre Sektor verlor zu Lasten des 

tertiären Sektors. In den anderen österreichischen Regionen dominiert der tertiäre Sektor mit 

Anteilen von über 50% der Beschäftigten. Im bayerischen Teil des Programmgebiets 

dominiert ebenfalls der tertiäre Sektor mit einem Anteil von über 50% (höchste Anteile in 

Garmisch-Patenkirchen und Berchtesgadener Land mit rund 70%), gefolgt vom sekundären 

Sektor mit durchschnittlich 35%. 

Von überragender Bedeutung für die Wirtschaft sind in weiten Teilen des bayerisch-

österreichischen Grenzgebiets der Tourismus und die vor- und nachgelagerten 

Wirtschaftsbranchen. Dies lässt sich daran messen, dass 60% aller Nächtigungen 

Österreichs auf die Bundesländer Salzburg, Tirol und Vorarlberg entfallen. Und auch in den 

Regionen Oberösterreichs ist durch Nächtigungszuwächse eine steigende Bedeutung des 

Tourismus zu beobachten. Auch in Bayern trägt der Tourismus mit ca. 8% zum BIP bei 

(1998). Im Vergleich mit den anderen deutschen Bundesländern entfallen rund 67% der 

Übernachtungen in Betrieben ab neun Betten auf Bayern. 

Arbeitsmarkt 

Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im österreichischen Teil des Programmgebiets 

verlief regional unterschiedlich, wobei jedoch allgemein eine stabile Entwicklung bzw. leichte 

Zunahmen zu verzeichnen waren. Dies spiegeln auch die Zahlen zur Arbeitslosigkeit wieder, 

die insgesamt in den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg innerhalb 

Österreichs am niedrigsten liegen (rund 4,5 — 6,0%). 

Im bayerischen Teil war die Beschäftigungsentwicklung im Zeitraum 1995-1997 insgesamt 

rückläufig, mit regionalen Differenzierungen. Die Arbeitslosigkeit liegt im bayerischen 

Grenzgebiet mit rund 9 — 11% relativ hoch, wies jedoch leichte Rückgänge auf. 

Politische und administrative Rahmenbedingungen 

Die politischen und administrativen Rahmenbedingungen blieben sowohl auf bayerischer als 

auch auf österreichischer Seite während der gesamten Programmlaufzeit unverändert. 

Eine Stärkung erfuhr jedoch mit dem Start des Programms die regionale Ebene, die aufgrund 

der Gründung der bilateralen Euregios sowohl auf politischer als auch auf Ebene von 

Projekten zu vermehrter Kooperation gelangte. Bereits im Jahr 1994 entstand zwischen dem 

Bundesland Oberösterreich und Niederbayern die Euregio Bayerischer Wald/Böhmerwald 

sowie kurz später die Inn-Salzach-Euregio. Insbesondere diese beiden Euregios haben seit 

dem Start von INTERREG II A zwischen Bayern und Österreich aktiv an der Umsetzung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mitgewirkt. In den folgenden Jahren gründeten sich 

die EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein sowie drei weitere kleinere Euregios 

zwischen Tiroler Regionen und Oberbayern. Im äußersten Westen übernahm die vorher 

bestehende Bodenseekonferenz verstärkt Agenden der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit im Rahmen von INTERREG. In Tirol haben sich im Programmzeitraum die 

regionalen Entwicklungsvereine in den Bezirken Reutte und Imst sowie die mittlerweile 
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gegründeten Euregios im Außerfern/Allgäu, im Raum Zugspitze/Ehrwald-Garmisch bis 
Seefeld, die Arbeitsgemeinschaft im Achental mit dem Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen-
Miesbach und nicht zuletzt die Euregio im Inntal von Wörgl/Kufstein bis Rosenheim im 
zunehmenden Maße um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bemüht und verdient 
gemacht. 

Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Umsetzung des Programms; ggf. Einhaltung  
etwaiger besonderer Durchführungsbestimmungen oder im Rahmen der Partnerschaft  
vereinbarter Bedingungen (z.B. Genehmigungsbeschlüsse) (Punkte 6, 7 der ,,Final Report 
Checklist")  

Die ausgeführten Entwicklungen hatten keine direkten Auswirkungen auf die Umsetzung des 
Programms, da diese bereits während der Programmierungsphase weitgehend absehbar 
waren und in der Ausrichtung der Prioritäten und Maßnahmen Berücksichtigung fanden. Der 
zunehmenden Zahl und Bedeutung der Euregios wurde jedoch Rechnung getragen und eine 
Programmänderung vorgenommen: in Maßnahme 5.1. des OP wurden statt der Nennung der 
einzelnen Euregios werden die ”Begünstigten" folgendermaßen definiert ,,Euregios im 
Programmgebiet des INTERREG-Programmes Österreich - Deutschland/Bayern". 

Koordinierung der Interventionen mit den anderen Strukturfonds, den Gemeinschafts-
initiativen, den Interventionen der EIB und den sonstigen bestehenden Finanzinstrumenten 
sowie Übereinstimmung mit anderen sektorspezifischen, regionalen, nationalen oder 
gemeinschaftlichen Politiken (Punkt 8 der „Final Report Checklist")  

Vom Programmgebiet fielen unter Ziel 5h: die Landreise Freyung-Grafenau, Passau, Rottal-
Inn und Oberallgäu in Bayern sowie der größte Teil des Bregenzerwaldes, das große 
Walstertal und einige Randgemeinden (Vorarlberg), Außerfern, Tiroler Oberland, Tiroler 
Unterland, Innsbruck Land (Tirol), Teilgebiete von Pinzgau-Pongau sowie Salzburg und 
Umgebung (Salzburg) sowie Innviertel und Mühlviertel (Oberösterreich) auf österreichischer 
Seite. Unter das Ziel 2 fielen die Region Rheintal Bodensee und der politische Bezirk 
Dombim. 

Die Abstimmung des INTERREG IIA-Programms mit den Zielgebietsprogrammen erfolgte auf 
regionaler Ebene in den bereichsbezogenen Ausschüssen der Euregios sowie in den 
zuständigen Fachabteilungen und Koordinationsstellen auf Landes- und Bundesebene auf 
österreichischer und den Förderstellen auf bayerischer Seite. Diese waren sowohl für die 
Genehmigung der INTERREG IIA-Projekte sowie der Projekte in den Zielgebietsprogrammen 
verantwortlich, womit einerseits Synergieeffekte zwischen Projekten aus beiden Programmen 
erzielt, andererseits aber die Doppelförderung von Projekten ausgeschlossen wurde. 
Gleichzeitig erfolgte die grenzüberschreitende Abstimmung im Lenkungsausschuss zum 
INTERREG IIA-Programm (siehe unten). Auf österreichischer Seite ist vor allem auch die 
Abstimmung im Rahmen der Österreichischen Raumordnungskonferenz (OROK) 
hervorzuheben, wo unter Beteiligung des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der 
Sozialpartner programmübergreifend inhaltliche und verwaltungstechnische Fragen 
abgestimmt und koordiniert wurden. 
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gegründeten Euregios im Außerfern/Allgäu, im Raum Zugspitze/Ehrwald-Garmisch bis 
Seefeld, die Arbeitsgemeinschaft im Achental mit dem Landkreis Bad-Tölz-VVolfratshausen-

Miesbach und nicht zuletzt die Euregio im Inntal von VVörgl/Kufstein bis Rosenheim im 
zunehmenden Maße um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bemüht und verdient 
gemacht. 

Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Umsetzung des Programms; ggf. Einhaltung  

etwaiger besonderer Durchführungsbestimmungen oder im Rahmen der Partnerschaft  
vereinbarter Bedingungen (z.B. Genehmigungsbeschlüsse) (Punkte 6, 7 der „Final Report 
Checklist")  

Die ausgeführten Entwicklungen hatten keine direkten Auswirkungen auf die Umsetzung des 
Programms, da diese bereits während der Programmierungsphase weitgehend absehbar 
waren und in der Ausrichtung der Prioritäten und Maßnahmen Berücksichtigung fanden. Der 
zunehmenden Zahl und Bedeutung der Euregios wurde jedoch Rechnung getragen und eine 
Programmänderung vorgenommen: in Maßnahme 5.1. des OP wurden statt der Nennung der 
einzelnen Euregios werden die „Begünstigten" folgendermaßen definiert: „Euregios im 
Programmgebiet des INTERREG-Programmes Österreich - Deutschland/Bayern". 

Koordinierung der Interventionen mit den anderen Strukturfonds, den Gemeinschafts-
initiativen, den Interventionen der EIB und den sonstigen bestehenden Finanzinstrumenten  
sowie Übereinstimmung mit anderen sektorspezifischen, regionalen, nationalen oder 
gemeinschaftlichen Politiken (Punkt 8 der „Final Report Checklist")  

Vom Programmgebiet fielen unter Ziel 5b: die Landreise Freyung-Grafenau, Passau, Rottal-
Inn und Oberallgäu in Bayern sowie der größte Teil des Bregenzerwaldes, das große 
VValstertal und einige Randgemeinden (Vorarlberg), Außerfern, Tiroler Oberland, Tiroler 
Unterland, Innsbruck Land (Tirol), Teilgebiete von Pinzgau-Pongau sowie Salzburg und 
Umgebung (Salzburg) sowie Innviertel und Mühlviertel (Oberösterreich) auf österreichischer 
Seite. Unter das Ziel 2 fielen die Region Rheintal Bodensee und der politische Bezirk 
Dombirn. 

Die Abstimmung des INTERREG IIA-Programms mit den Zielgebietsprogrammen erfolgte auf 
regionaler Ebene in den bereichsbezogenen Ausschüssen der Euregios sowie in den 
zuständigen Fachabteilungen und Koordinationsstellen auf Landes- und Bundesebene auf 
österreichischer und den Förderstellen auf bayerischer Seite. Diese waren sowohl für die 

Genehmigung der INTERREG IIA-Projekte sowie der Projekte in den Zielgebietsprogrammen 
verantwortlich, womit einerseits Synergieeffekte zwischen Projekten aus beiden Programmen 
erzielt, andererseits aber die Doppelförderung von Projekten ausgeschlossen wurde. 
Gleichzeitig erfolgte die grenzüberschreitende Abstimmung im Lenkungsausschuss zum 

INTERREG IIA-Programm (siehe unten). Auf österreichischer Seite ist vor allem auch die 
Abstimmung im Rahmen der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) 
hervorzuheben, wo unter Beteiligung des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der 
Sozialpartner programmübergreifend inhaltliche und verwaltungstechnische Fragen 
abgestimmt und koordiniert wurden. 
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Die Kontrolle der Übereinstimmung der Projekte mit anderen regionalen oder nationalen 
Programmen oblag in erster Linie den verantwortlichen Förderstellen. 

Alle von der Europäischen Union als prioritär eingestuften übergreifenden Politiken, wurden 
sorgfältig beachtet, insbesondere 

Wettbewerbsregeln 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
Umweltschutz. 

B. VERWALTUNG und BEGLEITUNG DES PROGRAMMS 

1. Beschreibung der Verwaltungsstrukturen des Programms (Verantwortlichkeiten, 
Strukturen, verwendete Methoden und Finanzmittelflüsse, Auswahlmethoden und 
-kriterien für die Projekte)  

Die Verantwortung für die Umsetzung des Programms lag bei folgenden Stellen: 

Österreich 

Gesamtkoordination  
Bundeskanzleramt 
Abt. IV/4 
Dipl.-Ing. Manfred Bruckmoser 
Hohenstaufeng. 3 
1010 Wien 
Tel. 01/531 15-2910 
Fax: 01/531 15-4120 

Amt der Oberöstert. Landesregierung 
Koordinationsstelle für EU-Regionalpolitik 
Dipl.-Ing. Robert Schrötter 
Annagasse 2 
4010 Linz 
Tel. :0732/7720-14823 
Fax: 0732/7720-14819 
e-mail: robertschroetter@ooe.gv.at  

Amt der Tiroler Landesregierung 
Abt. Ic - EU-Koordination 
Mag. Carola Jud 
Michael-Gaismair-Straße 1 
6020 Innsbruck 
Tel.: 0512/508-3622 
Fax: 0512/508-3605 
e-mail: c.jud@tirol.gv.at  

Amt der Salzburger Landesregierung 
Referat 15/01, Regionalentwicklung und EU- 
Regionalpolitik 
Mag. Gudrun Schick 
Fanny-v.-Lehnert Str. 1 
5010 Salzburg 
Tel.: 0662/8042-3810 
Fax: 0662/8042-3808 

gudrun.schick@salzburg.gv.at  

Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Abt. PrsE — Europaangelegenheiten und 
Außenbeziehungen 
Dr. Doris Schnitzer 
Römerstr. 15 

6900 Bregenz 
Tel.: 05574/511-20311 
Fax: 05574/511-20295 
e-mail: doris.schnitzer@vIr.gv.at  
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Die Kontrolle der Übereinstimmung der Projekte mit anderen regionalen oder nationalen 

Programmen oblag in erster Linie den verantwortlichen Förderstellen. 

Alle von der Europäischen Union als prioritär eingestuften übergreifenden Politiken, wurden 

sorgfältig beachtet, insbesondere 

Wettbewerbsregeln 

Vergabe öffentlicher Aufträge 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen 

Umweltschutz. 

B. VERWALTUNG und BEGLEITUNG DES PROGRAMMS 

1. Beschreibung der Verwaltungsstrukturen des Programms (Verantwortlichkeiten,  

Strukturen, verwendete Methoden und Finanzmittelflüsse, Auswahlmethoden und 

-kriterien für die Projekte)  

Die Verantwortung für die Umsetzung des Programms lag bei folgenden Stellen: 

Österreich 

Gesamtkoordination  

Bundeskanzleramt 

Abt. IV/4 

Dipl.-Ing. Manfred Bruckmoser 

Hohenstaufeng. 3 

1010 Wien 

Tel. 01/531 15-2910 

Fax: 01/531 15-4120 

Amt der Oberösterr. Landesregierung 

Koordinationsstelle für EU-Regionalpolitik 

Dipl.-Ing. Robert Schrötter 

Annagasse 2 

4010 Linz 

Tel. :0732/7720-14823 

Fax: 0732/7720-14819 

e-mail: robert.schroetter@ooe.gv.at  

Amt der Tiroler Landesregierung 

Abt. Ic - EU-Koordination 

Mag. Carola Jud 

Michael-Gaismair-Straße 1 

6020 Innsbruck 

Tel.: 0512/508-3622 

Fax: 0512/508-3605 

e-mail: c.jud@tirol.gv.at  

Amt der Salzburger Landesregierung 

Referat 15/01, Regionalentwicklung und EU- 

Regionalpolitik 

Mag. Gudrun Schick 

Fanny-v.-Lehnert Str. 1 

5010 Salzburg 

Tel.: 0662/8042-3810 

Fax: 0662/8042-3808 

e-mail: gudrun.schick@salzburg.gv.at  

Amt der Vorarlberger Landesregierung 

Abt. PrsE — Europaangelegenheiten und 

Außenbeziehungen 

Dr. Doris Schnitzer 

Römerstr. 15 

6900 Bregenz 

Tel.: 05574/511-20311 

Fax: 05574/511-20295 

e-mail: doris.schnitzer@v1r.gv.at  
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EFRE-Koordination 

Bundeskanzleramt 
Abt. IV/4 
Dipl.-Ing. Manfred Bruckmoser 

Hohenstaufeng. 3 
1010 Wien 

Tel. 01/531 15-2910 
Fax: 01/531 154120 

EAGFL-Koordination 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
Abt. 11/6 
Dipl.-Ing. Elmar Ritzinger 
Stubenring 1 
1010 Wien 
Tel.: 01/711 00-6866 
Fax: 01/711 00-2133 

ESF-Koordination 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Abt.II/9Mag. Michael Förschner 
Stubenring 1 
1010 Wien 
Tel.: 01/711 00-6519 
Fax: 01/711 00-6049 

BAYERN 

Gesamtkoordination und Verantwortung für den Bereich des EFRE  

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie 
Prinzregentenstraße 28 
80538 München 
MR Werner Ehelechner Dr. Volker Börstinghaus 
Referat 111/5 Referat 111/5 
Tel.: 089/2162-2690 Tel.: 089/2162-2582 
Fax: 089/2162-2685 Fax: 089/2162-2685 

ESF 

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
Winzererstraße 9 
80797 München 
MR Gerhard Dittmann OAR Günter Kiesling 
Referat A 5 Referat A 5 
Tel.: 089/1261-1514 Tel.: 089/1261-1415 
Fax: 089/1261-1645 Fax: 089/1261-1122 
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EFRE-Koordination 

Bundeskanzleramt 

Abt. IV/4 

Dipl.-Ing. Manfred Bruckmoser 

Hohenstaufeng. 3 

1010 Wien 
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EAGFL 

Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten 

Referat Ländlicher Raum 

Ludwigstraße 2 

80539 München 

MR Dr. Joseph Köpfer 

Referat B 1 

Tel.: 089/2182-2282 

Fax: 089/2182-2712 

Koordination Bayern — Österreich: Der Lenkungsausschuss 

Um eine gemeinsame Beschlussfassung über die Projekte zu ermöglichen, wurde von 
österreichischer und bayerischer Seite die Einrichtung eines Lenkungsausschusses 
beschlossen, in dem auch Vertreter der Europäischen Kommission als nicht stimm-
berechtigte Mitglieder vertreten waren. Seine Mitglieder und seine Arbeitsweise wurden in der 
bei der 1. Sitzung am 1. Juli 1996 beschlossenen Geschäftsordnung geregelt. Die 
wesentliche Aufgabe des Lenkungsausschusses war die Genehmigung der eingereichten 
Projektanträge. 

Übersicht über die Sitzungen des Lenkungsausschusses  

1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung 5. Sitzung 6. Sitzung 

Datum 1.7.1996 26.11.1996 19.3.1997 1.7.1997 25.11.1997 30.3.1998 

Ort München 

Bayern 

Bad 
Reichenhall 

Bayern 

Kufstein 
Tirol 

Stadt 
Salzburg 
Salzburg 

München 

Bayern 

Freilassing 

Bayern 

7. Sitzung 8. Sitzung 9. Sitzung 10. Sitzung 11. Sitzung 

Datum 22.6.1998 10.12.1998 23.3.1999 9.7.1999 19.10.1999 

Ort Bregenz 

Vorarlberg 

München 
Bayern 

Linz 
Oberösterreich 

Sonthofen 
Bayern 

Stadt 
Salzburg 
Salzburg 

Programmabwicklung auf Österreichischer Seite 

Auf Landesebene wurden mit dem Beginn der Umsetzung der EU-Regionalpolitik in 
Osterreich EU-Koordinationsstellen eingerichtet, die für die verwaltungstechnische 
Abwicklung der Programme verantwortlich waren 

Diese Koordinationsstellen hielten Kontakt zu allen beteiligten Landesförderstellen, auch zu 
den verantwortlichen Stellen für die Bereiche Landwirtschaft und Soziales'. Den Förderstellen 
oblag die inhaltliche Beurteilung und finanzielle Abwicklung der Projekte ebenso wie die 
Abstimmung mit den Bundesförderstellen. 

1  In Oberösterreich lag die Koordination für den EFRE-Bereich bei der Abteilung Gewerbe/Wirtschaftspolitik. 
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Um eine gemeinsame Beschlussfassung über die Projekte zu ermöglichen, wurde von 

österreichischer und bayerischer Seite die Einrichtung eines Lenkungsausschusses 

beschlossen, in dem auch Vertreter der Europäischen Kommission als nicht stimm-

berechtigte Mitglieder vertreten waren. Seine Mitglieder und seine Arbeitsweise wurden in der 

bei der 1. Sitzung am 1. Juli 1996 beschlossenen Geschäftsordnung geregelt. Die 

wesentliche Aufgabe des Lenkungsausschusses war die Genehmigung der eingereichten 

Projektanträge. 

Übersicht über die Sitzungen des Lenkungsausschusses  

1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung 5. Sitzung 6. Sitzung 
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7. Sitzung 8. Sitzung 9. Sitzung 10. Sitzung 11. Sitzung 

Datum 22.6.1998 10.12.1998 23.3.1999 9.7.1999 19.10.1999 

Ort Bregenz 
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München 
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Stadt 
Salzburg 
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Programmabwicklung auf österreichischer Seite 

Auf Landesebene wurden mit dem Beginn der Umsetzung der EU-Regionalpolitik in 

Österreich EU-Koordinationsstellen eingerichtet, die für die verwaltungstechnische 

Abwicklung der Programme verantwortlich waren 

Diese Koordinationsstellen hielten Kontakt zu allen beteiligten Landesförderstellen, auch zu 

den verantwortlichen Stellen für die Bereiche Landwirtschaft und Sozialesl. Den Förderstellen 

oblag die inhaltliche Beurteilung und finanzielle Abwicklung der Projekte ebenso wie die 

Abstimmung mit den Bundesförderstellen. 

1  In Oberösterreich lag die Koordination für den EFRE-Bereich bei der Abteilung Gewerbe/Wirtschaftspolitik. 
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Die Auswahl der Projekte erfolgte in laufenden Abstimmungsgesprächen zwischen den 
Programmkoordinatoren und den mitfinanzierenden Stellen anhand der im Programm 
angeführten Ziele und Erfolgsfaktoren. 

Die Aufgabe des Programm-Sekretariats wurde mit der Genehmigung des OP der ÖROK-
Geschäftsstelle übertragen, die sich in Österreich als Koordinationsgremium zwischen allen 
Gebietskörperschaften sowie den VVirtschafts- und Sozialpartnern bewährt hat. 

Die von der EU überwiesenen Mittel wurden vom Bundesministerium für Finanzen an die 
fondskorrespondierenden Ressorts (EFRE — Bundeskanzleramt, EAGFL — BM f. Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; ESF — BM f. Wirtschaft und Arbeit) 
weitergeleitet. Diese waren wieder für die Weiterleitung an die Endbegünstigten auf 
Bundesebene bzw. an  die Finanzressorts der Bundesländer verantwortlich. In den Ländern 
wurden die Mittel ebenfalls an die endbegünstigten Förderstellen verteilt. 

Die Maßnahmenträger (Bundes- und Landesstellen) lieferten in regelmäßigen Abständen 
Berichte mit Angaben des Standes der Genehmigungen sowie der Auszahlungen an die 
fondskorrespondierenden Ressorts und an die Koordinationsstellen der Länder. Von den 
fondskorrespondierenden Ressorts wurden diese Daten in das österreichweite 
fondsspezifische Monitoring eingespielt, wodurch laufend aktuelle Informationen zur 
Programmumsetzung vorlagen. 

Programmabwicklung auf bayerischer Seite 

In Bayern wurde das Programm durch das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Technologie (Fondsverwalter für den EFRE) zentral gesteuert. Darüber hinaus 
wurden noch weitere bayerische Ministerien beteiligt. Ihre Zuständigkeit begründet sich zum 
einen durch ihre Funktion als Fondsverwalter (EAGFL und ESF), zum anderen durch die 
inhaltliche, d.h. fachliche Zuständigkeit im Rahmen der einzelnen Projekte. Dementsprechend 
wurden das bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
(Fondsverwalter für den ESF), das bayerische Staatsministerium für Landwirtschaft und 
Forsten (Fondsverwalter für den EAGFL), das bayerische Staatsministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst und das bayerische Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen beteiligt. 

Das Initiieren von Projekten erfolgte teilweise anhand der bereits im OP vorgeschlagenen 
Beispielen, ansonsten aus Anträgen, die von allen im OP erwähnten Endbegünstigten 
eingereicht werden können. Dies sind im wesentlichen öffentliche Stellen aller Ebenen, 
kommunale Gebietskörperschaften, Euregios, vereinzelt Vereine und Verbände sowie 
gewerbliche Unternehmen. 

Die Anträge wurden in der Regel bei den Bezirksregierungen eingereicht und dort geprüft. 
Anschließend wurden sie den zuständigen Ressorts zugeleitet. Hier wurde über die Vorlage 
im Lenkungsausschuss befunden. Gesammelt wurden die für die Lenkungsausschüsse 
vorlagereifen Anträge im federführenden und koordinierenden Staatsministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Technologie, wo in Form einer zum österreichischen Programm-
Sekretariat (ÖROK-Geschäftsstelle) vergleichbaren Stelle die Betreuung des Begleit- und des 
Lenkungsausschusses von bayerischer Seite angesiedelt war. Die Aufgaben dieser Stelle 
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Die Auswahl der Projekte erfolgte in laufenden Abstimmungsgesprächen zwischen den 

Programmkoordinatoren und den mitfinanzierenden Stellen anhand der im Programm 

angeführten Ziele und Erfolgsfaktoren. 

Die Aufgabe des Programm-Sekretariats wurde mit der Genehmigung des OP der ÖROK-

Geschäftsstelle übertragen, die sich in Österreich als Koordinationsgremium zwischen allen 

Gebietskörperschaften sowie den VVirtschafts- und Sozialpartnern bewährt hat. 

Die von der EU überwiesenen Mittel wurden vom Bundesministerium für Finanzen an die 

fondskorrespondierenden Ressorts (EFRE — Bundeskanzleramt, EAGFL — BM f. Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; ESF — BM f. Wirtschaft und Arbeit) 

weitergeleitet. Diese waren wieder für die Weiterleitung an die Endbegünstigten auf 

Bundesebene bzw. an  die Finanzressorts der Bundesländer verantwortlich. In den Ländern 

wurden die Mittel ebenfalls an die endbegünstigten Förderstellen verteilt. 

Die Maßnahmenträger (Bundes- und Landesstellen) lieferten in regelmäßigen Abständen 

Berichte mit Angaben des Standes der Genehmigungen sowie der Auszahlungen an die 

fondskorrespondierenden Ressorts und an die Koordinationsstellen der Länder. Von den 

fondskorrespondierenden Ressorts wurden diese Daten in das österreichweite 

fondsspezifische Monitoring eingespielt, wodurch laufend aktuelle Informationen zur 

Programmumsetzung vorlagen. 

Programmabwicklung auf bayerischer Seite 

In Bayern wurde das Programm durch das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, 

Verkehr und Technologie (Fondsverwalter für den EFRE) zentral gesteuert. Darüber hinaus 

wurden noch weitere bayerische Ministerien beteiligt. Ihre Zuständigkeit begründet sich zum 

einen durch ihre Funktion als Fondsverwalter (EAGFL und ESF), zum anderen durch die 

inhaltliche, d.h. fachliche Zuständigkeit im Rahmen der einzelnen Projekte. Dementsprechend 

wurden das bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

(Fondsverwalter für den ESF), das bayerische Staatsministerium für Landwirtschaft und 

Forsten (Fondsverwalter für den EAGFL), das bayerische Staatsministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst und das bayerische Staatsministerium für 

Landesentwicklung und Umweltfragen beteiligt. 

Das Initiieren von Projekten erfolgte teilweise anhand der bereits im OP vorgeschlagenen 

Beispielen, ansonsten aus Anträgen, die von allen im OP erwähnten Endbegünstigten 

eingereicht werden können. Dies sind im wesentlichen öffentliche Stellen aller Ebenen, 

kommunale Gebietskörperschaften, Euregios, vereinzelt Vereine und Verbände sowie 

gewerbliche Unternehmen. 

Die Anträge wurden in der Regel bei den Bezirksregierungen eingereicht und dort geprüft. 

Anschließend wurden sie den zuständigen Ressorts zugeleitet. Hier wurde über die Vorlage 

im Lenkungsausschuss befunden. Gesammelt wurden die für die Lenkungsausschüsse 

vorlagereifen Anträge im federführenden und koordinierenden Staatsministerium für 

Wirtschaft, Verkehr und Technologie, wo in Form einer zum österreichischen Programm-

Sekretariat (ÖROK-Geschäftsstelle) vergleichbaren Stelle die Betreuung des Begleit- und des 

Lenkungsausschusses von bayerischer Seite angesiedelt war. Die Aufgaben dieser Stelle 
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deckten sich im wesentlichen mit denen des österreichischen Programm-Sekretariats 
(s.o.4.2 D). Im Gegensatz hierzu beschränkte sich die bayerische Stelle jedoch nicht alleine 
auf administrative Tätigkeiten, sie war zugleich Beratungsstelle und Informationsstelle 

Nach der Einplanung der Projekte im Lenkungsausschuss erfolgte eine Bewilligung entweder 

durch die Ressorts oder eine Ermächtigung der %gierungen zur Bewilligung, Prüfung der 
Verwendungsnachweise, etc. 

Verfahren der finanziellen Abwicklung 

Die von der EU überwiesenen Mittel wurden zunächst dem Bund zugeleitet. Von dort wurden 
die anteiligen Gelder dem Freistaat Bayern zugewiesen, wo sie im Landeshaushalt 
vereinnahmt wurden. Nach der Mitteilung der Höhe der überwiesenen Mittel entschied das 
federführende Ressort über die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Ressorts. Die für die 
Auszahlung zuständigen Ministerien ordneten dann die Annahme der Gelder auf einem 
Einnahmetitel ihres Geschäftsbereiches an. 

Die Auszahlung der Mittel an die Letztempfänger erfolgte eigenverantwortlich durch das 
jeweils zuständige Ressort. Die Auszahlungsanordnungen erstellte das Ministerium oder 
nach Zuweisung der Ausgabemittel eine andere Behörde. Im Regelfall waren dies die 
Bezirksregierungen. 

2. Beschreibung des Begleitsystems des Programms sowie Zusammensetzung und 
Arbeitsweise des Begleitausschusses; Darstellung von etwaigen Änderungen in den 
Verwaltungs- oder Begleitsystemen, Beschreibung der Tätigkeiten des 
Begleitausschusses und seiner wichtigsten Beschlüsse (Punkte 9,11 der „Final Report 
Checklist" 

Eine Übersicht über die Sitzungen des Begleitausschusses ist der folgenden Tabelle zu 
entnehmen: 

1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung 5. Sitzung 6. Sitzung 

Datum 2.5.1996 26.11.1996 1.7.1997 30.3.1998 6.10.1998 8.7.1999 

Ort Ried im Innkreis 

Oberösterreich 

Bad 
Reichenhall 

Bayern 

Stadt 
Salzburg 
Salzburg 

Freilassing 

Bayern 

Innsbruck 

Tirol 

Sonthofen 

Bayern 

Seine Mitglieder und seine Arbeitsweise wurden in der bei der 2. Sitzung des 
Begleitausschusses am 26. November 1996 beschlossenen Geschäftsordnung geregelt 
(Beschluss mit Ausnahme des Artikels 2 Absatz 1 Satz 1e, der die Einbindung der 
Wirtschafts- und Sozialpartner regelt). Ihm oblag die Gesamtabwicklung und 
Gesamtverantwortung des Programms. Zu seiner Unterstützung wurden 2 
Programmsekretariate mit Sitz in Wen (Geschäftsstelle der Österreichischen 
Raumordnungskonferenz) und in München (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Technologie, Ref. 111/5) geschaffen. 
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deckten sich im wesentlichen mit denen des österreichischen Programm-Sekretariats 
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federführende Ressort über die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Ressorts. Die für die 

Auszahlung zuständigen Ministerien ordneten dann die Annahme der Gelder auf einem 

Einnahmetitel ihres Geschäftsbereiches an. 

Die Auszahlung der Mittel an die Letztempfänger erfolgte eigenverantwortlich durch das 

jeweils zuständige Ressort. Die Auszahlungsanordnungen erstellte das Ministerium oder 

nach Zuweisung der Ausgabemittel eine andere Behörde. Im Regelfall waren dies die 

Bezirksregierungen. 

2. Beschreibung des Begleitsystems des Programms sowie Zusammensetzung und  

Arbeitsweise des Begleitausschusses; Darstellung von etwaigen Änderungen in den 

Verwaltungs- oder Begleitsystemen, Beschreibung der Tätigkeiten des 

Begleitausschusses und seiner wichtigsten Beschlüsse (Punkte 9,11 der „Final Report  

Checklist")  

Eine Übersicht über die Sitzungen des Begleitausschusses ist der folgenden Tabelle zu 

entnehmen: 

1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung 5. Sitzung 6. Sitzung 

Datum 2.5.1996 26.11.1996 1.7.1997 30.3.1998 6.10.1998 8.7.1999 

Ort Ried im Innkreis 

Oberösterreich 

Bad 
Reichenhall 

Bayern 

Stadt 
Salzburg 
Salzburg 
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Bayern 
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Bayern 

Seine Mitglieder und seine Arbeitsweise wurden in der bei der 2. Sitzung des 

Begleitausschusses am 26. November 1996 beschlossenen Geschäftsordnung geregelt 

(Beschluss mit Ausnahme des Artikels 2 Absatz 1 Satz 1 e, der die Einbindung der 

Wirtschafts- und Sozialpartner regelt). Ihm oblag die Gesamtabwicklung und 

Gesamtverantwortung des Programms. Zu seiner Unterstützung wurden 2 

Programmsekretariate mit Sitz in Wien (Geschäftsstelle der österreichischen 

Raumordnungskonferenz) und in München (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 

Verkehr und Technologie, Ref. 111/5) geschaffen. 
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Als wichtigste Beschlüsse wurden gefasst: 

4 Einrichtung des Begleitausschusses und der Umsetzungsstrukturen auf bayerischer und 
österreichischer Seite (2.5.1996) 

4,  Beschluss der Geschäftsordnung (26.11.1996) 

4,  Aufnahme von Richtlinien in das OP (insbesondere für den Bereich Landwirtschaft) 
(26.11.1996) - Bestätigung der Programmänderung mit Entscheidung der Kommission 
K(96) 3804 vom 18.12.1996 

4 Programmänderungen (1.7.1997) 

Maßnahme 5.1. des OP: anstatt der Nennung der einzelnen Euregios werden die 
„Begünstigten" folgendermaßen definiert: „Euregios im Programmgebiet des 
INTERREG-Programmes Österreich - Deuschland/Bayem" 

Umschichtung von 200.000,- ECU des bayerischen Programmanteils vom 
INTERREG-Programm Österreich - Deutschland/Bayern in das INTERREG-
Program m Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein. 

amtsinteme Durchführung der Zwischenevaluierung (1.7.1997) 

c> Beschluss zum Endbericht über die Zwischenevaluierung (30.3.1998) 

4 Programmänderungen (6.10.98): Bei der 5. Sitzung des Begleitausschusses wurde der 
Beschluss gefasst, einen Programmänderungsantrag zur Vereinfachung des OP 
(Beschränkung auf Prioritätsachsen) bei der EK einzureichen. Der Antrag wurde im 
Februar 1999 zur Genehmigung eingereicht, von der EK aber abgelehnt. Damit trat das 
ursprünglich genehmigte OP wieder in Kraft. 

4 Programmänderung (8.7.1999): Bei der 6. Sitzung des Begleitausschusses wurde ein 
Antrag auf Mittelumschichtung gestellt, der vom Begleitausschuss bestätigt wurde. Der 
Antrag wurde am 18. August, nach Ablauf der Stellungnahmefrist zum Protokoll des BA, 
per email an die Europäische Kommission übermittelt. Von den Indexierungsmitteln für 
die Jahre 1995, 1996, 1997, 1998 und 1999 in Höhe von insgesamt 937.303€ (für Bayern 
und Osterreich) wurden 200.000 € zur Aufstockung des bayerischen Anteils am Opera-
tionellen Programm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein und weitere 737.303 € im Maß-
nahmebereich 2.1 Tourismus eingesetzt. Die bayerischen Indexierungsmittel des Jahres 
1999 wurden für die Gemeinschaftsinitiative PEACE zur Verfügung gestellt. Neben diesen 
finanziellen Änderungen wurden mehrere inhaltliche Änderungen des OP beantragt: 

Unter Punkt 7, Priorität 5, Maßnahmen 5.1.: Förderung der Euregios sollte bei den 
Begünstigten anstatt der Nennung der einzelnen Euregios folgende Definition 
eingefügt werden: „Euregios im Programmgebiet des INTERREG-Programmes für 
den bayerisch-Österreichischen Grenzraum". 

Gleichzeitig sollte die Förderung von Tourismusprojekten aus dem Dispositionsfonds 
der Euregios ermöglicht werden. 

Die Maßnahme 3.2 ”Ökologie und Bewirtschaftung (vor-)alpiner Systeme" wurde 
aufgelöst. 

u 4. 
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Mit dem Änderungsantrag wurden der Europäischen Kommission sowohl die geänderten 
Finanztabellen als auch Austauschseiten zum Operationellen Programm übermittelt. 

Der Antrag hinsichtlich der Änderung der Finanztabellen wurde mit Entscheidung der 
Kommission K(1999)5078 vom 29.12.1999 bestätigt, die textlichen Änderungen (in Form 
der Austauschseiten) wurden nicht berücksichtigt. Der Entscheidung liegen offenbar aus 
Versehen die ursprünglich im OP enthaltenen Texte bei. Es wird davon ausgegangen, 
dass die textlichen Änderungen dennoch akzeptiert wurden, weil in der Entscheidung 

nichts Gegenteiliges erwähnt wird. 

c> Programmänderung (30.11.1999): Am 30.11.1999 wurde eine letzte Änderung im 
Finanzierungsplan bei der Europäischen Kommission eingereicht (eingelangt bei der 
Kommission am 16.12.1999). Damit sollte auf bayerischer Seite der Ansatz privater 
Kofinanzierungsmittel erhöht und der Ansatz öffentlicher nationaler Mittel in derselben 
Höhe gesenkt werden, was zu einer höheren prozentualen Beteiligung des EFRE geführt 
hätte. Der Grund für die Erhöhung der prozentualen Beteiligung des EFRE lag in der 
Berechnungsgrundlage für die Beteiligung. Sie richtete sich - ausgehend von den bei der 
letzten Änderung genehmigten Finanztabellen — wie auch bei den anderen beteiligten 
Fonds, nach dem Verhältnis zu den öffentlichen zuschussfähigen Ausgaben. 

=> Dies wurde von der Kommission nicht akzeptiert, weil damit die Beteiligung des EFRE auf 
über 50% angestiegen wäre. In einer Stellungnahme (15.11.2000) und einem Nachtrag 
zur Stellungnahme (29.11.2000) schlug Bayem2  unter Beibehaltung des beantragten 
geänderten Finanzplans der Kommission vor, die Berechnungsgrundlage für die 
Beteiligung der Fonds im bayerischen Finanzplan dahingehend zu ändern, dass sie sich 
an den zuschussfähigen Gesamtkosten orientiert. Wenngleich damit die Berechnungs-
grundlagen für die Beteiligung der Fonds in der österreichischen und cbr bayerischen 
Finanztabelle unterschiedlich waren, konnte die Kommission dem zustimmen. Mit 
Entscheidung der Kommission K(2001)294 vom 12.6.2001 wurde auch dieser 
Änderungsantrag bestätigt. 

fr> 6. Sitzung des Begleitausschusses: Zustimmung zum Antrag auf „Verwendung der Mittel 
für Technische Hilfe" 

2  nach Art. 17, Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 4253/88 in der Fassung Verordnung (EWG) Nr. 2082/93 
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Darstellung der Änderungen in den Finanztabellen: Verschiebungen zwischen 
Unterprogrammen/Schwerpunkten, Maßnahmen, Jahren, mit den jeweiligen Genehmi-
gungsdaten (Begleitausschussbeschlüsse und EK-Entscheidungen) (Punkt 10 der „Final 
Report Checklist")  

c> Ein Antrag auf Verschiebung von Finanzmitteln zwischen Prioritäten und Maßnahmen 
wurde bei der 6. Sitzung des Begleitausschusses am 8. Juli 1999 positiv behandelt. 
Priorität 1 wurde insgesamt aufgestockt (Kürzung von Maßnahme 1.1 (Verkehr), 
Aufstockung von Maßnahme 1.2 (Umwelt und Naturschutz)), ebenso Priorität 2 
(Aufstockung von Maßnahme 2.1 (Tourismus) und 2.4. (Raumplanung), Kürzung von 
Maßnahme 2.2 (wirtschaftliche Zusammenarbeit) und 2.3 (Aktivierung des endogenen 
Potenzials). Priorität 3, Land- und Forstwirtschaft, wurde ebenfalls gering aufgestockt. 
Kürzungen wurden in Priorität 4, Qualifizierung und Beschäftigung, und Priorität 5, 
Förderung der Euregios und Technische Hilfe, vorgenommen. Von den 
Indexierungsmitteln für die Jahre 1995, 1996, 1997, 1998 und 1999 in Höhe von insgesamt 
937.303 € (für Bayern und Osterreich) wurden 200.000 € zur Aufstockung des 
bayerischen Anteils am Operationellen Programm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein und 
weitere 737.303 € im M3ßnahmebereich 2.1 Tourismus eingesetzt. Die bayerischen 
Indexierungsmittel des Jahres 1999 wurden für die Gemeinschaftsinitiative PEACE zur 
Verfügung gestellt. Dieser Beschluss des Begleitausschusses wurde mit Entscheidung 
K(1999)5078 vom 29.12.1999 von der Europäischen Kommission bestätigt. 

c> Am 30.11.1999 wurde eine letzte Änderung im Finanzierungsplan bei der Europäischen 
Kommission eingereicht (eingelangt bei der Kommission am 16.12.1999), der jedoch 
keine Verschiebung von Finanzmitteln beinhaltete (Erläuterung siehe B.2). Mit 
Entscheidung der Kommission K(2001)294 vom 12.6.2001 wurde auch dieser 
Änderungsantrag bestätigt. 

Verwendung der Technischen Hilfe in Zusammenhang mit Verwaltung und Begleitung der 
Intervention (Punkt 12 der „Final Report Checklisr)  

Verwendung auf Seiten Österreichs 

Die wichtigsten Projekte, die auf österreichischer Seite aus der Technischen Hilfe finanziert 
wurden, waren die Erstellung des Operationellen Programms sowie der Druck des 
Informationsfolders zum INTERREG-Programm. Ein weiterer Posten waren die Kosten für 
die Zwischenevaluierung. Hinzu kamen die Vorbereitungsarbeiten für die neue 
Programmperiode und das Programm INTERREG III. 
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Proiektübersicht: 

in ATS 
Gesamtkosten 

(50% national , 50% EFRE) 

Information und Publizität 

Erstellung des Operationellen Programms 

Druck der INTERREG-Broschüre 

Projekt AENUS — Erstellung einer CD-ROM 

27.000 

6.431 

579.550 

Programmbetreuung Tirol: Reisetätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit etc. 147.037 

Programmevaluierung 

Zwischenevaluierung 84.145 

Vorbereitung INTERREG III 

Erstellung des OP und Ex-ante-Evaluierung 1.316.667 

Gesamtkosten 2.160.830 

Verwendung auf Seiten Bayerns 

Wichtige Projekte, die auf bayerischer Seite aus der Technischen Hilfe finanziert wurden, 
beinhalten zunächst einmal die Kosten, die direkt dem Programm INTERREG IIA zuzuordnen 
sind. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Ausgaben im Rahmen der Information, 
Publizität, Reisetätigkeit und Bewirtung im Rahmen der Durchführung des 
Begleitausschusses sowie Telefon. Darüber hinaus wurden die Kosten, die der Vorbereitung 
von INTERREG IIIA dienten, aus Technischer Hilfe finanziert. Hierzu zählen völlig analog zu 
INTERREG IIA Ausgaben im Rahmen der Information, Publizität, Reisekosten, Bewirtung und 
Telefon. Zuletzt bilden Aufwendungen für zusätzliches Personal insbesondere für die 
Begleitung, Bewertung und Kontrolle der durchgeführten Aktionen eine quantitativ 
umfangreiche Ausgabenposition. 

Proiektübersicht: 

in DM Gesamtkosten 

INTERREG IIA 

Information, Publizität, Reisekosten, Bewirtung, Telefon, etc. 

(75 % national, 25 % EFRE) 

42.238,39 

Vorbereitung von INTERREG IIIA 

Information, Publizität, Reisekosten, Bewirtung, Telefon, etc. 

(62 % national, 38 % EFRE) 

45.588,86 

Kosten für zusätzliches Personal 

Personalkosten 

(50% national, 50% EFRE) 

132.045,68 

Gesamtkosten 219.872,93 

5. Tätigkeiten im Rahmen der Information und Publizität (Liste der Publikationen und 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Programm (von allen Programmpartnem)  
(Punkt 13 der „Final Report Checklist")  

Kurz nach Beginn der Programmumsetzung wurde in Koordination zwischen Bayem und 
Österreich ein gemeinsamer Informationsfolder zum INTERREG-Programm veröffentlicht, 
der während der gesamten Programmlaufzeit ein wichtiges Informationsinstrument war. Über 
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